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Hofkirchen i.M., 03.04.2023 

Zahl: Gem 207-12/2-2023 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 (6) der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in 

seiner am 22.03.2023 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse 

gefasst hat. 

Nachbeschaffung des LFB-A für die FF Hofkirchen i.M. – Finanzierungsplan. 

 
Vom Gemeinderat wurde einstimmig der Finanzierungsplan für den „GLF-B Ersatzbe-

/Neuanschaffung – BP 2024“ laut Schreiben der Direktion Inneres und Kommunales vom 

16.03.2023 soll genehmigt  

Nachbeschaffung des LFB-A für die FF Hofkirchen i.M. – Ausschreibung; Beschlussfassung. 

Die Nachbeschaffung des LFB-A der FF Hofkirchen i.M. durch ein Großlöschfahrzeug mit 

Bergausrüstung wurde einstimmig beschlossen und wird aufgrund des genehmigten Finanzierungs-

planes vom 16.03.2023 durch eine öffentliche Ausschreibung als offenes Verfahren im Oberschwel-

lenbereich des Bundesvergabegesetzes 2018 durchgeführt. 

Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zum Voranschlag 2023.  

Dem Gemeinderat wurde der Prüfbericht der Aufsichtsbehörde über die Prüfung des Voranschlages 

2023 zur Kenntnis gebracht. 

Jugend- und Freizeitplatz beim Freibad – Finanzierungsplan; Beschlussfassung. 

Vom Gemeinderat wurde die Genehmigung nach § 79 Abs.2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF 

hinsichtlich der gesicherten Finanzierung für das investive Vorhaben „Jugend- und Freizeitplatz 

beim Freibad einstimmig beschlossen.  

 

Weiters wurde auch der Finanzierungsplan für den „Jugend- und Freizeitplatz beim Freibad“ ein-

stimmig genehmigt. 
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Sanierung der Volksschule Pfarrkirchen i.M., Vereinbarung hinsichtlich Gastschulbeitrag; 

Beschlussfassung. 

Die Vereinbarung gem. §§ 50 und 51 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 (Oö. POG 

1992) betreffend die Entrichtung von Schulerhaltungsbeiträgen bzw. Gastschulbeiträgen für die 

Sanierung der öffentlichen Volksschule wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. 

Sanierung des Güterweges Emmerstorf im Zuge des Bauabschnittes BA 19 der Abwasserbe-

seitigungsanlage – Schlussvermessung; Beschlussfassung. 

Der Teilungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung vom 14.02.2023, GZ. 6915-2/20 wurde ein-

stimmig als Basis für das Verfahren gem. §§ 15 ff LiegTG genehmigt sowie die Widmung des ge-

genständlichen Güterweges Emmerstorf für den Gemeingebrauches bzw. die entsprechenden Zu- 

und Abschreibungen bzw. deren Widmung und Aufhebung zum Gemeingebrauch bestätigt.  

Verkauf des gemeindeeigenen Grundstückes 4861/2, KG. Hofkirchen i.M. im Ausmaß von 311 

m²; Genehmigung des Kaufvertrages. 

Der Verkauf des Grundstückes 4861/2, KG. Hofkirchen i.M. mit 311 m² laut Vermessungsplan GZ 

15948/2022 wurde mehrheitlich zum Kaufpreis von 5.000 € verkauft. Das Geh- und Fahrtrecht über 

die Parzelle 4861/1, KG. Hofkirchen wurde eingeräumt. Der diesem Grundverkauf zu Grund lie-

gende Kauf- und Abtretungsvertrag wurde genehmigt. 

Fischereiverein Hofkirchen/Niederranna – Revisionsarbeiten beim Vereinsteich wegen 

Bachumlegung – Ansuchen um finanzielle Förderung; Beschlussfassung. 

Vom Gemeinderat wurde einstimmig beschlossen, den Fischereivereines Hofkirchen/Niederranna 

mit einer finanzielle Förderung in Höhe von 8.600 € für durchgeführte Revisionsarbeiten zu unter-

stützten 

Änderung Nr.84 des Flächenwidmungs-

planes und Anpassung des Örtlichen 

Entwicklungskonzeptes Nr.29 für eine 

Teilfläche von ca. 2700 m² der Parzelle 

2449/1 und 2439/2, KG. Hofkirchen i.M. 

von Grünland in Wohngebiet mit Aus-

weisung des Grünzuges. 

Das Verfahren zur Änderung Nr.84 des 

Flächenwidmungsplanes und Anpassung 

des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr.29 für eine Teilfläche von 

ca. 2.700 m² der Parzelle 2449/1 sowie der Parzelle 2439/2, KG. 

Hofkirchen i.M. von Grünland in Wohngebiet mit Ausweisung des 

Grünzuges Gz3 „wertvoller Lebensraum; Bauwerke, Ab- und Zwi-

schenlagerungen unzulässig“ wurde einstimmig genehmigt. 
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Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr.104 für eine Teilfläche von 311 m² der Parzelle 

4861, KG. Hofkirchen i.M. von Verkehrsfläche Parkfläche in Bauland gemischtes Baugebiet; 

Genehmigung des Verfahrens. 

Das Verfahren zur Änderung Nr.104 des Flächenwidmungsplanes für eine Teilfläche von 311 m² 

der Parzelle 4861/1, KG. Hofkirchen i.M. von Verkehrsfläche Parkplatz in Bauland gemischtes 

Wohngebiet wurde einstimmig genehmigt. 

 

Nachbesetzungen in den Ausschüssen des Gemeinderates, der Gemeindefamilienreferen-

tin/Gemeindefamilienreferent bzw. Vertreter in überregionalen Gremien; Fraktionswahl 

Aufgrund der Mandatsverzichte von drei Mitglieder des Gemeinderates (Klaus Mayrhofer, Andrea 

Gierlinger und Daniela Schlagnitweit, jeweils aus der Fraktion der ÖVP) waren Nachwahlen in 

Ausschüssen sowie Vertretern außerhalb der Gemeinde und eines Referates notwendig (Fraktions-

wahl der ÖVP). 

Prüfungsausschuss – Ersatzmitglied: Raphael Moser 

Ausschuss für Gesundheit, Familien, Jugend, Senioren, Schule, Kindergarten und Sport: 

Obfrau: Carmen Simon und Obfrau/Stellvertretung: Markus Füchsl 

Mitglied: Thomas Diendorfer - Ersatzmitglied: Roland Mairhofer 

Ausschuss für Soziales, Kultur- und Integrationsangelegenheit:  

Obmann-Stellvertretung: Bgm.  Martin Raab 

Sanitätsausschuss: Mitglied: Roland Mairhofer 

Gemeindefamilienreferent: Markus Füchsl 

Einer von vier Vertretern der Gemeinde bei Leaderregion Donau-Böhmerwald: Roman Witti 
 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass in die Verhandlungsschrift über diese Sitzung nach 

Genehmigung in der nächsten Gemeinderatssitzung von jedem Gemeindemitglied während der 

Amtsstunden am Gemeindeamt Hofkirchen i.M. Einsicht genommen werden und auf seine Kosten 

eine Abschrift angefertigt werden kann. 
Der Bürgermeister: 

 
Martin Raab 

Angeschlagen am  04.04.2023 

Abgenommen am  19.04.2023 

Genaue Lage der 
Verrohrung des Ba-

ches 

Ausweisung einer 
Schutzzone  


